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Vorwort

Die Prozedur, ständig Veränderungen im materiellen Recht zu erfahren, zu bewer-
ten und zu verarbeiten sowie die Abläufe in der Notariatskanzlei darauf anzupas-
sen, ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Arbeit von Notaren, Notariats-
leitern, Notarfachwirten und Notariatsfachangestellten. Diese Herausforderung
wird größer, da wir uns alle zugleich intensiv auf die fortschreitende Digitalisie-
rung vorbereiten müssen und diese noch einmal einen großen Umbruch bzw. Wan-
del mit sich bringt.

Änderungen des materiellen Rechts wiederum führen auch zu Veränderungen der
gebührenrechtlichen Regeln, weil diese dem materiellen Recht nachfolgen. So ver-
wundert es natürlich nicht, dass sich seit der Vorauflage Neuerungen und viele Ver-
änderungen ergeben haben, die ich in dieses Buch eingearbeitet habe.

Die bewährten Kurz- und Schnellübersichten der Notar- und Gerichtsgebühren
wurden beibehalten. Auf den vollständigen Text des Gerichts- und Notarkostenge-
setzes wurde diesmal auf Anregung verzichtet. Die meisten Leser orientieren sich
insoweit über das Internet.

Damit war Raum, um viele neue Musterberechnungen aufzunehmen, beispielswei-
se zu den zahlreichen Registeranmeldungen.

Für das Vereinsreicht wurden die Gebühren überarbeitet und ein besonderes Au-
genmerk auf die angemessene Höhe gelegt. Es können durchaus höhere Geschäfts-
werte zum Ansatz kommen, als vielerorts derzeit noch praktiziert, ebenso wie Ge-
bühren zur Abgeltung zahlreicher Beratungen, die viele Notare leisten.

Eine Neubewertung der tatsächlichen materiellen Lage bei Verwendung eines ge-
setzlichen Musterprotokolls haben mich veranlasst, die Gebühren anders und höher
zu bewerten, als noch zur Zeit der Vorauflage. Ich bin überzeugt, dass der Ge-
schäftsführer, der nicht vorgegeben ist, durch einen Beschluss bestimmt wird, den
es zu bewerten gilt.

Rechtsprechung und Literatur hat es seit der Vorauflage natürlich auch gegeben, so
dass sich weitere Veränderungen ergaben, die ich selbstverständlich umfassend
eingearbeitet habe.

Für Kritik und Hinweise bin ich wie immer dankbar: andre.elsing@web.de

Hamburg, Bremen, Worpswede im Juli 2019
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A.

I. Abtretung

Die Erklärung der Abtretung durch die Person, die über ihr Recht verfügt, ist im
Grundsatz eine empfangsbedürftige einseitige Willenserklärung. Einseitige Wil-
lenserklärungen – wie diese – können in der Regel die 1,0-Gebühr gemäß
Nr. 21200 KV GNotKG auslösen.

Werden die Erklärungen zur Abtretung und Annahme derselben in einem Schrift-
stück vereinbart, liegt eine vertragliche Abtretungsvereinbarung vor. Für die Ab-
tretungsvereinbarung kommt die 2,0-Gebühr gemäß Nr. 21100 KV GNotKG zum
Ansatz.

Erklärt der berechtigte Eigentümer lediglich die Eintragung der bewilligten Abtre-
tung einer Buchgrundschuld ohne jedwede Unterwerfungserklärung an den
Zessionar, so wird die vom Notar entworfene und unterschriftsbeglaubigte Abtre-
tung gem. Nr. 21201 Nr. 4 KV GNotKG nur mit einer 0,5-Gebühr bewertet.

Die Erklärung der Abtretung einer Briefgrundschuld gegenüber dem Zessionar
ist keine Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt. Deshalb liegt nicht lediglich
eine Eintragungsbewilligung vor, die nach Nr. 21201 Nr. 4 KV GNotKG zu bewer-
ten wäre. Vielmehr unterliegt die Abtretung der Briefgrundschuld einer 1,0-Gebühr
gemäß Nr. 21200 KV GNotKG.1 Diese 1,0-Gebühr gemäß Nr. 21200 KV
GNotKG kommt nicht nur zum Ansatz, wenn der Notar die Abtretung in einer Ver-
handlung beurkundet, sondern auch, wenn der Notar (nur) den Entwurf der Abtre-
tung über die Briefgrundschuld fertigte und anschließend – im zeitlichen Zusam-
menhang mit dem Beurkundungsverfahren – die Unterschrift des Abtretenden da-
runter beglaubigt.

Bei der Beauftragung des Notars mit der Fertigung eines Abtretungsentwurfes
kommt es für die Gebührenrechnung des Notars entscheidend darauf an, ob der
Auftraggeber (Kostenschuldner) ausschließlich einen isolierten Entwurf will
oder ob er stattdessen einen Entwurf im Rahmen eines Beurkundungsverfah-
rens wünscht. Beide Tatbestände lösen unterschiedliche Gebührenfolgen aus.

Eine Klärung des konkreten Wunsches des Auftraggebers sofort bei der Auftrag-
serteilung ist empfehlenswert. Nur dann weiß der Notar, ob er unverzüglich nach
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Aushändigung des Entwurfes bereits eine Rechnung über die isolierte Entwurfs-
fertigung versenden muss oder ob er stattdessen erst einmal den Ablauf eines
Beurkundungsverfahrens abzuwarten hat, nachdem er dann seine Gebühr für das
Beurkundungsverfahren abzurechnen hat.

Mit der sofortigen Kenntnis, dass ein Beurkundungsverfahren angedacht war, ist
dem Notar zudem zweifelsfrei klar, dass bei einer vorzeitigen Beendigung des
Beurkundungsverfahrens dieser Tatbestand abzurechnen ist und nicht unrichtig
der Tatbestand einer isolierten Entwurfsfertigung. In der notariellen Abrechnungs-
praxis kommen fehlerhafte Abrechnungen durchaus vor, sodass versehentlich ein
isolierter Entwurf abgerechnet wird, obwohl tatsächlich der Entwurf im Rahmen
eines Beurkundungsverfahrens erstellt war, sodass der Tatbestand einer vorzeitigen
Beendigung des Beurkundungsverfahrens vorlag und abzurechnen ist. Dies gilt es
durch eine frühe sorgfältige Erforschung des Willens des Auftraggebers zu vermei-
den.

Nur dann, wenn ein Auftraggeber (Kostenschuldner) ausnahmsweise lediglich ei-
nen (isolierten) Entwurf vom Notar wünscht und keine Unterzeichnung mit Be-
glaubigung der Unterschrift und auch keine Vorlesung (Beurkundung), liegt „kein
Beurkundungsverfahren Abtretung“ vor, so dass kein Ansatz der Gebühr Nr. 21200
KV GNotKG in Betracht kommen kann. Mangels Beurkundungsverfahrens kann
dann auch niemals eine vorzeitige Beendigung eines Beurkundungsverfahrens be-
rechnet werden.

Vielmehr ist für die isolierte Fertigung eines Entwurfes einer Abtretungserklärung
ausschließlich die zutreffende Entwurfsgebühr, z.B. die Gebühr Nr. 24101 KV
GNotKG anzusetzen, wenn die Abtretung mit einer 1,0-Gebühr zu berechnen ist.

Gleichgültig, ob eine Gebühr für einen Entwurf (isoliert) gemäß Nr. 24100 ff. KV
GNotKG oder eine Gebühr für eine vorzeitige Beendigung des Beurkundungsver-
fahrens gemäß Nr. 21203 KV GNotKG in Verbindung mit Nr. 21200 KV GNotKG
vorliegt: Die jeweilige Gebühr ist eine Rahmengebühr, weil in jedem Fall eine
Entwurfsfertigung Teil des zugrundeliegenden Verfahrens ist.

Der Rahmen der Gebühr beträgt, wenn eine 1,0-Gebühr zum Ansatz käme, 0,3 bis
1,0 und wenn eine 2,0-Gebühr zum Ansatz käme, 0,5 bis 2,0.

Sobald der Notar den Entwurf an den Kostenschuldner auftragsgemäß ausgehän-
digt hat, hat er keinerlei Ermessen, wie er aus dem Rahmen schöpfen darf. Dies
liegt daran, dass zu diesem Zeitpunkt § 92 Abs. 2 GNotKG zu beachten ist. Hier ist
bestimmt, dass der Notar in jedem Falle den höchsten in Betracht kommenden
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Rahmen ansetzen muss. Der Notar darf keinen niedrigeren Kostenansatz vorneh-
men.

Sollte nach einer Beauftragung des Beurkundungsverfahrens dieses eingeleitete je-
doch vorzeitig beendet sein und zum Beendigungszeitpunkt die Abtretungserklä-
rung noch nicht entworfen oder lediglich entworfen, aber noch nicht ausgehän-
digt sein, kommt nur der Ansatz der Festgebühr Nr. 21300 KV GNotKG in Höhe
von 20EUR in Betracht. In diesem Fall hat der Notar kein Ermessen, eine höhere
Gebühr anzusetzen.

Soweit der Notar in diesem Fall aber bereits eine Beratungsleistung erledigt ha-
ben sollte, kann er die von ihm dokumentierte Beratung abrechnen. Es spielt dabei
keine Rolle, ob der Notar schriftlich, mündlich oder per E-Mail beraten hat.

Bei der vorzeitigen Beendigung eines Beurkundungsverfahrens ohne Aushändi-
gung eines Entwurfes könnte sich also ggf. die Gebühr Nr. 21301 KV GNotKG in
Verbindung mit Nr. 21300 KV GNotKG auf die Höhe der jeweiligen Beratungs-
gebühr ermäßigen.

Es genügt auch, wenn der Notar nur telefonisch beraten hat2 oder die Beratung
über einen instruierten Notarmitarbeiter geschieht. Der Notar muss sich die Be-
ratung des Mitarbeiters allerdings rechtzeitig zu Eigen gemacht haben, so dass im
Ergebnis eine Beratung durch den Notar vorliegt. Zur Beweissicherung sollte der
Notar den Inhalt der telefonischen oder mündlichen Beratung festhalten und dem
Beteiligten sein Ergebnis schriftlich oder per E-Mail zur Verfügung stellen.3

Hat der Notar eine Abtretung im Rahmen eines Beurkundungsverfahrens auftrags-
gemäß gefertigt und beglaubigt anschließend die Unterschrift des Abtretungs-
berechtigten, so ist diese erste Unterzeichnung und Beglaubigung unter dem
Entwurf bei ihm gebührenfrei – siehe Vorbemerkung 2.4.1 Abs. 2 des Haupt-
abschnitts 4, Entwurf und Beratung, dort Abschnitt I Entwurf.

Diese Gebührenfreiheit kann jedoch verloren gehen, wenn die Unterzeichnung auf
dem Entwurf nicht demnächst nach der Entwurfsfertigung stattfindet. Bei einer
Abtretung, die der Notar entworfen hat, kann man den Zeitraum „demnächst“ so
definieren, dass ein Zeitraum von etwa drei bis etwa sechs Monaten genügen kann,
um eine Erledigung vorzunehmen. Mehr als sechs Monate und in jedem Falle
mehr als ein Jahr nach Entwurfsfertigung ist nicht mehr als „demnächst“ zu verste-
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hen. Erfolgt dann die Unterzeichnung, steht diese nicht mehr im Zusammenhang
mit dem Beurkundungsverfahren und die Unterschriftsbeglaubigung ist als solche
dann gemäß Nr. 25100 KV GNotKG zu bewerten.

Bei der Entwurfsfertigung mit anschließender Unterschriftsbeglaubigung kann es
genau wie bei der Beurkundung der Abtretung einer Buchgrundschuld der Fall
sein, dass nur eine 0,5 Gebühr nach Nr. 21201 Nr. 4 i.V.m. Nr. 24102 KV
GNotKG – mind. 30 EUR – anfällt. Dies trifft dann zu, wenn nur formell-recht-
liche Erklärungen mit der Grundbuchbewilligung abgegeben werden.

Sollte dagegen eine Buchgrundschuld zusammen mit der Forderung abgetreten
werden, entsteht die 1,0 Gebühr nach Nr. 21200 KV GNotKG für das Beurkun-
dungsverfahren.

Der Geschäftswert der Abtretung über eine Forderung ist der Wert der abgetre-
tenen Forderung. Falls mit der Forderungsabtretung eine Sicherungsübereignung
stattfindet und der Sicherungsgegenstand einen geringeren Wert haben sollte als
die Forderung selbst, ist der geringere Wert des Sicherungsgegenstandes nach
§ 53 Abs. 2 GNotKG anzusetzen.

Der Wert der Abtretung einer Hypothek, Schiffshypothek, eines Registerpfand-
rechts an einem Luftfahrzeug oder einer Grundschuld ist jeweils der Nenn-
betrag der Schuldsumme – § 53 Abs. 1 S. 1 GNotKG.

Fertigt der Notar den Entwurf einer Abtretung, so ist gemäß § 119 Abs. 1
GNotKG der Geschäftswert maßgebend, der für die Beurkundung anzusetzen wä-
re, somit nach § 53 Abs. 1 S. 1 GNotKG der Wert des Grundpfandrechts.

Der Wert einer Rentenschuld ist der Nennbetrag der Ablösesumme – § 53 Abs. 1
S. 2 GNotKG.

Wenn eine Forderung abgetreten wird, deren Existenz oder Höhe ungewiss oder
umstritten ist, kann der Geschäftswert nach freiem Ermessen geschätzt werden –
§ 36 Abs. 1 GNotKG.

Beispiel 1:

Der Notar entwirft im Auftrag der Beteiligten die Abtretungserklärung einer
Buchgrundschuld, der keine Forderung mehr zugrunde liegt und die im
Grundbuch mit einem Nennbetrag von 30.000 EUR nebst 20% Zinsen jährlich
und einmaliger Nebenleistung in Höhe von 5% des Grundschuldbetrages ein-
getragen steht. Anschließend beglaubigt der Notar die Unterschrift des abtre-
tenden Eigentümers.
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Abrechnung:

Der Geschäftswert ist nach § 53 Abs. 1 S. 1 GNotKG zu bestimmen. Damit ent-
spricht der Geschäftswert dem Nennbetrag der Grundschuld, im Beispielsfall
also 30.000 EUR.

Hier entsteht die 0,5-Gebühr nach Nr. 21201 Nr. 4 KV GNotKG, weil nur for-
melle Grundbucherklärungen abgegeben werden.

Beispiel 2:

Der Notar entwirft im Auftrag der Beteiligten die Abtretungserklärung einer
Buchgrundschuld mit der zugrundeliegenden Forderung in Höhe von
31.000 EUR.

Die Buchgrundschuld ist im Grundbuch eingetragen mit einem Nennbetrag von
30.000 EUR nebst 20% Zinsen jährlich und einmaliger Nebenleistung in Höhe
von 5% des Grundschuldbetrages. Anschließend beglaubigt der Notar die Un-
terschrift des abtretenden Eigentümers.

Abrechnung:

Der Geschäftswert ist nach § 53 Abs. 2 GNotKG nach dem geringeren Wert des
Nennbetrags der Grundschuld nach § 53 Abs. 1 S. 1 GNotKG zu bestimmen.
Der Geschäftswert entspricht im Beispielsfall somit 30.000 EUR.

Hier entsteht die 1,0-Gebühr nach Nr. 21200 KV GNotKG, weil nicht nur for-
melle Grundbucherklärungen abgegeben werden, sondern auch die Forderung
abgetreten wird.

Beispiel 3:

Der Notar entwirft im Auftrag der Beteiligten die Abtretungserklärung einer
Briefgrundschuld in Höhe von 30.000 EUR nebst 20% Zinsen jährlich und
einmaliger Nebenleistung in Höhe von 5% des Grundschuldbetrages. Anschlie-
ßend beglaubigt der Notar die Unterschrift des abtretenden Eigentümers.

Abrechnung:

Der Geschäftswert ist nach § 53 Abs. 1 S. 1 GNotKG zu bestimmen. Der Ge-
schäftswert entspricht damit dem Nennbetrag der Grundschuld, im Beispielsfall
30.000 EUR.

Hier entsteht die 1,0-Gebühr nach Nr. 21200 KV GNotKG, weil bei der Brief-
grundschuld nicht nur formelle Grundbucherklärungen abgegeben werden.

I. Abtretung A.
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II. Abschriftsbeglaubigung

Siehe bei B. (→ Beglaubigung von Dokumenten, Rdn 3 ff.)

III. Adoption (Annahme als Kind)

Bei der Adoption ist der einseitige empfangsbedürftige Antrag der annehmenden
Ehegatten (oder der annehmenden Person) beurkundungsbedürftig. Die Beurkun-
dung des Antrags löst die 1,0-Gebühr gemäß Nr. 21200 KV GNotKG aus.

Für die Beurkundung von Zustimmungserklärungen zur Annahme als Kind
durch das Kind, die Eltern oder die Ehegatten fällt die 0,5-Gebühr gemäß
Nr. 21201 Nr. 8 KV GNotKG in Höhe von mind. 30 EUR an.

Werden der Antrag an das Familiengericht und die Zustimmungserklärungen
zusammen beurkundet, haben sie denselben Gegenstand – § 109 Abs. 1 GNotKG.
Dann ist nur die 1,0-Gebühr gemäß Nr. 21200 KV GNotKG auf den höchsten in
Betracht kommenden Wert anzusetzen.

Soweit der Antrag an das Familiengericht und die Zustimmungserklärungen jedoch
gesondert beurkundet werden, ermäßigt Nr. 21201 Nr. 8 KV GNotKG die Gebühr
Nr. 21200 KV GNotKG auf eine 0,5-Gebühr.

Wird ein minderjähriges Kind adoptiert, berechnet sich der Geschäftswert für
die Beurkundung des Antrags und auch für die Beurkundung der Zustimmungs-
erklärungen nach § 101 GNotKG. Damit beträgt der Geschäftswert fest
5.000EUR.

Werden mehrere minderjährigen Kinder adoptiert, kann für jedes Kind
5.000EUR in den nach § 35 GNotKG zu addierenden Gesamtgeschäftswert zum
Ansatz gebracht werden.

Bei einer Erwachsenadoption berechnet sich der Geschäftswert für die Anträge
des Annehmenden und des Anzunehmenden sowie für die Einwilligungserklärun-
gen gemäß § 36 Abs. 1 GNotKG nach billigem Ermessen, wobei gemäß § 36 Abs. 2
GNotKG das Einkommen und die Vermögensverhältnisse des Annehmenden zu
berücksichtigen sind. Diese Vermögens- und Erbverhältnisse dominieren in der
Regel die Erwachsenenadoption.

Der Geschäftswert darf nach § 36 Abs. 2 GNotKG jedoch höchstens
1.000.000EUR betragen.

III. Adoption (Annahme als Kind)
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Soweit die Vermögensinteressen für die Adoption eine größere Rolle spielen, wird
hier vorgeschlagen, 50% des Werts des Reinvermögens des Annehmenden unter
Beachtung des Höchstwerts in der Wertberechnung anzusetzen.4

Für die Ermittlung des Geschäftswerts ist es unerheblich, ob die Adoption des
Volljährigen nach den Vorschriften der Minderjährigenadoption ausgesprochen
werden soll oder nicht.5

Beispiel: Adoption eines Minderjährigen

Die Eheleute Zausel beantragen, eine minderjährige Person an Kindes statt an-
zunehmen. Die Zustimmungserklärung durch das Jugendamt für das Kind wird
mit beurkundet.

Abrechnung:

Geschäftswert gem. § 101 GNotKG 5.000 EUR
Beurkundungs-
verfahren

Nr. 21200 KV
GNotKG

1,0 Gebühr
(mind. 60 EUR)

= 60 EUR

(Die aus der Tabelle B abzulesende Gebühr beträgt nur 45EUR, so dass die
Mindestgebühr von 60 EUR gemäß Nr. 21200 KV GNotKG anzusetzen ist).

Beispiel: Adoption eines Volljährigen

Herr Albert Zausel, 70 Jahre alt, der über ein Vermögen in Höhe von
1.500.000 EUR verfügt, beantragt die Annahme eines 35 Jahre alten Volljäh-
rigen an Kindes statt auszusprechen. Das monatliche Einkommen von Albert
Zausel beträgt 18.000EUR.

Abrechnung:

Geschäftswert gem. § 36 Abs. 2
GNotKG

50% des
Vermögens

750.000 EUR

Beurkundungs-
verfahren

Nr. 21200 KV
GNotKG

1,0 Gebühr 1.335 EUR

III. Adoption (Annahme als Kind) A.
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Hinweis:

Das hohe Vermögen und die guten Einkommensverhältnisse sind sachgerecht
berücksichtigt, wenn 50% des Reinvermögens als Geschäftswert angenommen
werden. Der Höchstwert in Höhe von 1.000.000 EUR gemäß § 36 Abs. 2
GNotKG darf nicht überschritten werden.

IV. Änderungen

Grundsätzlich fällt für die Änderung einer Urkunde die gleiche Gebühr an, wie
für das Hauptgeschäft. Ist für einen Vertrag zum Beispiel eine 2,0-Gebühr nach
Nr. 21100 KV GNotKG angefallen, so fällt auch für die Änderung dieses Vertrages
eine 2,0-Gebühr nach Nr. 21100 KV GNotKG an.

Als Geschäftswert ist der Wert der Änderung anzusetzen.

Die Änderung einer Gründungsurkunde mit Festsetzung des GmbH-Gesell-
schaftsvertrages wird, soweit ein Gründungsgesellschafter entfällt oder aus-
getauscht wird, genauso behandelt, als würde die GmbH erstmals neu errichtet.

Der Geschäftswert richtet sich nach § 107 Abs. 1 GNotKG und beträgt mindestens
30.000 EUR. Dabei wird die Abwahl und die Neuwahl eines Geschäftsführers in
diesem Zusammenhang wie ein Beschluss behandelt, für den der Wert gemäß
§ 108 Abs. 1 S. 1 GNotKG i.V.m. § 105 Abs. 4 Nr. 1 GNotKG angenommen wird,
also mit 1% des Stammkapitals mind. 30.000EUR.

Soweit sich im Gesellschafterkreis keinerlei Änderung ergibt und der GmbH-Ge-
sellschaftsvertrag vor der Eintragung der GmbH im Handelsregister geändert wird,
liegt eine die Identität wahrende Änderung vor, so dass der Geschäftswert mind.
30.000 EUR gemäß § 107 Abs. 1 S. 1 GNotKG beträgt.6

Bei nur geringfügigen Veränderungen des GmbH-Vertrags vor seiner Eintragung
kann ein Teilwert von 20% bis 30% vom Gründungswert gemäß § 36 Abs. 1
GNotKG angenommen werden und dies ist angemessen.

Änderungen eines GmbH-Gesellschaftsvertrages nach Eintragung der GmbH im
Handelsregister werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung ab-
gerechnet – siehe unter B. (→ Beschlüsse, Rdn 35 ff.).

IV. Änderungen
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V. Aktiengesellschaft

1. Errichtung

Der Geschäftswert für die Errichtung einer Aktiengesellschaft mit der Feststellung
der Satzung bestimmt sich nach § 97 Abs. 1 GNotKG, somit nach dem Wert der
von den Aktionären zu leistenden Einlagen ohne Berücksichtigung von Verbind-
lichkeiten (§ 38 GNotKG).

Wenn bereits in der Gründungssatzung ein genehmigtes Kapital bestimmt wird,
ist dieses genehmigte Kapital dem Geschäftswert als weitere Leistung hin-
zuzurechnen. Dasselbe gilt auch für den Geschäftswert der ersten Handelsregister-
anmeldung, weil der Betrag des genehmigten Kapitals sofort in das Handelsregis-
ter eingetragen wird (§ 105 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Hs. 2 GNotKG).

Das Grundkapital einer Aktiengesellschaft muss mind. 50.000 EUR betragen. Des-
halb spielt die Mindestwertbestimmung, wonach die Errichtung der Satzung mind.
30.000 EUR beträgt, keine Rolle. Wenn (selten) die Errichtung einer AG mit einem
Grundkapital von mehr als 10Mio. EUR beurkundet wird, gilt es jedoch den
Höchstwert zu beachten, der gemäß § 107 Abs. 1 S. 1 GNotKG nicht mehr als
10.000.000EUR betragen darf.

Beurkundet der Notar eine AG-Errichtung mit Verpflichtungen zur Einlageleis-
tung einer Sache und wird zugleich in derselben Urkunde die Übereignung der
Sache beurkundet, liegt der gleiche Gegenstand vor; der Gründungsvorgang hängt
von der Erfüllung ab (§ 109 Abs. 1 S. 4 Nr. 2 GNotKG). Dies gilt jedoch nur, wenn
alle Erklärungen in demselben Protokoll beurkundet sind.

Der Geschäftswert richtet sich nach dem Wert des Rechtsverhältnisses, zu dessen
Erfüllung die Einbringungsvereinbarung dient – § 109 Abs. 1 S. 5 GNotKG, somit
nach dem Wert der Einlageverpflichtung.

Wird ein Grundstück eingebracht, ist die einzubringende Immobilie mit dem Ver-
kehrswert zu bewerten (§ 46 Abs. 1 GNotKG). Dabei darf allerdings der Höchst-
wert für die Satzung in Höhe von 10.000.000 EUR nicht überschritten und zudem
der Mindestwert von 30.000 EUR nicht unterschritten werden (§ 107 Abs. 1
GNotKG).

Für die Liste der Aufsichtsratsmitglieder, die dem Registergericht gemäß § 106
AktG durch den Vorstand einzureichen ist, erhält der Notar, wenn er die Liste auf-
tragsgemäß entwirft, eine Entwurfsgebühr nach Nr. 24101 KV GNotKG.
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Die Entwurfsgebühr ist eine Rahmengebühr. Der Rahmen beträgt 0,3 bis 1,0. Er-
stellt der Notar, wie in der Regel, bei Gründung der AG die gesamte Aufsichtsrats-
liste vollständig, fällt hierfür die volle 1,0 Gebühr, mind. 60EUR an.

Der Geschäftswert der Aufsichtsratsliste richtet sich nach dem Grundkapital. An-
gemessen ist der Ansatz von 10% des Grundkapitals gemäß § 36 Abs. 1 GNotKG.

Die Erstanmeldung einer AG (Kapitalgesellschaft) ist eine mit einem bestimmten
Geldwert, denn sie betrifft die Eintragung eines bestimmten Geldbetrages (§ 105
Abs. 1 GNotKG), weil das Grundkapital (und gelegentlich zusätzlich auch ein bei
Gründung geregeltes genehmigtes Kapital § 105 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Hs. 2 GNotKG)
in das Handelsregister eingetragen werden.

Geschäftswert ist deshalb der einzutragende Geldbetrag, somit das Grundkapital
(i.d.R. 50.000 EUR) zuzüglich eines ggf. geregelten genehmigten Kapitals in voller
Höhe.

Die Bestellung des ersten Aufsichtsrats geschieht regelmäßig in der Errichtungs-
urkunde der AG. Sie ist ein Beschluss ohne bestimmten Geldwert und wird ge-
mäß § 108 Abs. 1 S. 1 GNotKG i.V.m. § 105 Abs. 4 Nr. 1 GNotKG zu bewerten
sein, also mit 1% des Grundkapitals, mind. jedoch mit 30.000 EUR.

Entwirft der Notar auftragsgemäß die Niederschrift über die Konstituierung des
ersten Aufsichtsrats (Wahl des Vorsitzenden, Wahl des Stellvertretenden Vorsit-
zenden) sowie der Bestellung des Vorstands, handelt es sich um einen Beschluss
ohne bestimmten Geldwert. Der Beschluss wird gemäß § 108 Abs. 1 S. 1 GNotKG
i.V.m. § 105 Abs. 4 Nr. 1 GNotKG mit 1% des Grundkapitals, mind. mit
30.000 EUR bewertet.

Für den vollständig erstellten isolierten Entwurf steht dem Notar der höchste Rah-
men der Rahmengebühr Nr. 24100 KV GNotKG zu, also die 2,0-Gebühr.

Die Errichtung der AG sowie der Beschluss zur Bestellung des ersten Aufsichtsrats
und des ersten Abschlussprüfers im Errichtungsprotokoll haben verschiedene Be-
urkundungsgegenstände gemäß § 110 Abs. 1 GNotKG.

Bei Errichtung einer Mehrpersonengesellschaft werden stets die Geschäftswerte
addiert – § 35 Abs. 1 GNotKG. Die addierten Beträge ergeben den Wert des Beur-
kundungsverfahrens und unterliegen demselben Gebührensatz 2,0 (Errichtung 2,0
sowie Beschluss 2,0).

Soweit jedoch ein einziger Aktionär die AG errichtet, wird gemäß § 93 Abs. 1
GNotKG die Gebühr für das Beurkundungsverfahren nur einmal erhoben. Zu be-
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